










 

Geringfügige Beschäftigung, Arbeitsvertrag 

Anstellungsvertrag für geringfügig Beschäftigte 
Zwischen ................................. (im Folgenden "Arbeitgeber") 
und 
Frau/Herrn..................... (im Folgenden "Arbeitnehmer") 
wird Folgendes vereinbart: 

§ 1 Beginn des Anstellungsverhältnisses/Probezeit/Tätigkeit/Ort/Vorbehalte 

1. Der Arbeitnehmer wird mit Wirkung vom .......... als .................... (Tätigkeit) in .......... (Ort) auf unbestimmte 
Zeit eingestellt. 
2. Die ersten ...... Monate des Arbeitsverhältnisses gelten als Probezeit. 
3. Der Aufgabenbereich umfasst insbesondere ………………………. Die einzelnen zum Aufgabenbereich 
gehörenden Tätigkeiten ergeben sich aus der als Anlage beigefügten und zum Vertrag gehörenden Stellen-
beschreibung. 
4. Der Arbeitgeber behält sich im Rahmen des Direktionsrechts vor, dem Arbeitnehmer innerhalb des Be-
triebs oder Unternehmens eine andere, seiner Vorbildung und seinen Fähigkeiten entsprechende gleichwer-
tige Tätigkeit zu übertragen. Der Vorbehalt erstreckt sich auch auf eine Beschäftigung in einem anderen 
Betrieb, an einem anderen Ort oder vorübergehend auch in einem anderen mit dem Arbeitgeber verbunde-
nen Unternehmen. Die Interessen des Arbeitnehmers sind im Rahmen billigen Ermessens angemessen zu 
berücksichtigen. 

§ 2 Arbeitszeit 

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ............... Wochenstunden ausschließlich der Pausen. Die Arbeitszeit 
verteilt sich auf .............................. Tage zu je .............................. Stunden, und zwar jeweils am 
.............................., am .............................. und am ............................... Die Pausenzeiten werden wie folgt 
bestimmt: .............................. [Beginn und Ende nach Uhrzeiten; ggf. unterschiedlich nach einzelnen Wo-
chentagen]. 
Verteilung, Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit sowie der Pausen können vom Arbeitgeber nach be-
triebsorganisatorischen Erfordernissen unter Berücksichtigung der Belange des Arbeitnehmers im Rahmen 
billigen Ermessens auch abweichend festgelegt werden. 
Die Beschäftigung wird als geringfügige Beschäftigung im Sinne der jeweils geltenden sozialversicherungs-
rechtlichen Bestimmungen geleistet (Entgeltgeringfügigkeit). Der Umfang der vereinbarten Arbeitszeit wird 
durch die entsprechenden Bestimmungen (Entgeltgrenze 520 EUR/Monat bzw. 6.240 EUR/Jahr) begrenzt. 
Der Arbeitnehmer zeichnet Beginn, Ende und Dauer seiner täglichen Arbeitszeit auf und stellt die Aufzeich-
nungen dem Arbeitgeber spätestens am 7. Tag, der auf die Arbeitsleistung folgt, zur Verfügung. 

§ 3 Vergütung 

Der Arbeitnehmer erhält einen Stundenlohn von .............................. EUR / eine monatliche Vergütung von 
.............................. EUR. Die Vergütung ist jeweils am Monatsende fällig. Die Zahlung erfolgt bargeldlos auf 
das dem Arbeitgeber benannte Konto des Arbeitnehmers. 

§ 4 Urlaub 

1. Dem Arbeitnehmer steht der gesetzliche Mindesturlaub von 20 Arbeitstagen bei einer Beschäftigung an 5 
Tagen pro Woche zu. Für diesen gilt das Bundesurlaubsgesetz. Bei Vorliegen der gesetzlichen Vorausset-
zungen besteht außerdem ein gesetzlicher Anspruch auf Zusatzurlaub für schwerbehinderte Menschen von 
fünf Arbeitstagen in einer 5-Tagewoche (§ 208 SGB IX). 
2. Der Arbeitgeber gewährt darüber hinaus übergesetzlich pro Kalenderjahr einen vertraglichen Urlaub von 
weiteren .... Arbeitstagen bei einer Beschäftigung an 5 Tagen pro Woche. Dieser ist innerhalb des Kalender-
jahres zu nehmen. Er mindert sich für jeden vollen Monat, in dem der Arbeitnehmer keinen Anspruch auf 
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Entgelt bzw. Entgeltfortzahlung hat oder bei Ruhen des Arbeitsverhältnisses um ein Zwölftel. Für den ver-
traglichen Urlaub gilt abweichend von dem gesetzlichen Mindesturlaub, dass der Urlaubsanspruch am 31.12. 
des jeweiligen Kalenderjahres oder bei Vorliegen der gesetzlichen Übertragungsvoraussetzungen mit Ablauf 
des Übertragungszeitraums am 31.3. des Folgejahres auch dann verfällt, wenn er wegen Arbeitsunfähigkeit 
des Arbeitnehmers nicht genommen werden konnte. 
3. Der gesetzliche Urlaubsanspruch wird, wenn nicht schriftlich etwas Abweichendes vereinbart wird, jeweils 
zuerst in Anspruch genommen und gewährt. 
4. Im Ein- und Austrittsjahr wird der Urlaubsanspruch gezwölftelt, wobei eine Kürzung allerdings nur insoweit 
erfolgt, als dadurch nicht der gesetzlich vorgeschriebene Mindesturlaub unterschritten wird. 
5. Kann der gesetzliche Urlaub wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise nicht mehr 
gewährt werden, so ist er nach Maßgabe der jeweils gültigen gesetzlichen Regelung abzugelten. Eine Abgel-
tung des zusätzlichen vertraglichen Urlaubsanspruchs ist ausgeschlossen. 

§ 5 Arbeitsverhinderung 

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, im Falle einer Arbeitsverhinderung infolge Krankheit oder aus sonstigen 
Gründen dem Arbeitgeber unverzüglich Mitteilung zu machen und die voraussichtliche Dauer der Arbeitsun-
fähigkeit mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Krankheit länger als 3 Kalendertage, hat der 
Arbeitnehmer das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens an dem 
auf den dritten Kalendertag folgenden Arbeitstag ärztlich feststellen und sich eine ärztliche Bescheinigung 
aushändigen zu lassen. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die ärztliche Feststellung der Arbeitsunfähigkeit früher 
zu verlangen. Ist der Arbeitnehmer nicht Versicherter einer gesetzlichen Krankenkasse oder wird die Ar-
beitsunfähigkeit durch einen Arzt festgestellt, der nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt, hat 
der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber zu den in Satz 2 und 3 genannten Zeitpunkten eine ärztliche Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung vorzulegen. 

§ 6 Verschwiegenheitspflicht 

1. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, über seine arbeitsvertraglichen Regelungen sowie über alle betriebli-
chen Angelegenheiten vertraulicher Art, insbesondere Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, die ihm im 
Rahmen oder aus Anlass seiner Tätigkeit beim Arbeitgeber zur Kenntnis gelangen, sowohl während der 
Dauer dieses Vertrags als auch nach seiner Beendigung Stillschweigen zu bewahren. Zu den vertraulichen 
Angelegenheiten gehören auch die persönlichen Verhältnisse von Mitarbeitern und Vorgesetzten (z. B. Ge-
haltspfändungen, Vorschüsse, Darlehen). 
2. Die Verschwiegenheitspflicht erstreckt sich auf entsprechende Angelegenheiten anderer Unternehmen, 
mit denen der Arbeitgeber organisatorisch oder wirtschaftlich verbunden ist. Sie dauert über das Ende des 
Arbeitsverhältnisses hinaus fort. Die Pflicht zur Verschwiegenheit erstreckt sich auch auf sämtliche Daten 
und Informationen, die aus dem Kundenkreis des Arbeitgebers und verbundener Unternehmen bekannt ge-
worden sind. 

§ 7 Weitere Beschäftigungen 

Der Arbeitnehmer versichert, keiner weiteren Beschäftigung nachzugehen. Er verpflichtet sich, jede Aufnah-
me einer weiteren Beschäftigung dem Arbeitgeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Dies gilt für sämtliche 
Beschäftigungen, unabhängig vom zeitlichen Umfang und der Vergütungshöhe. 

§ 8 Hinweis zur gesetzlichen Rentenversicherung 

Der Arbeitnehmer wird darauf hingewiesen, dass er in der gesetzlichen Rentenversicherung die Befreiung 
von der Versicherungspflicht nach § 6 Abs. 1b SGB VI durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Arbeitge-
ber wählen kann. Die Befreiung von der Versicherungspflicht kann bei mehreren geringfügigen Beschäfti-
gungen nur einheitlich erklärt werden und ist für die Dauer der Beschäftigungen bindend. 

§ 9 Kündigung/Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung 

1. Vor Dienstantritt ist die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses für beide Seiten ausgeschlossen. 
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. 



Geringfügige Beschäftigung, Arbeitsvertrag 

 

2. Während der Probezeit können beide Parteien den Arbeitsvertrag mit einer Frist von 2 Wochen ordentlich 
kündigen. 
3. Nach Ablauf der Probezeit gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen. 
Verlängert sich die Kündigungsfrist für den Arbeitgeber, gilt diese Verlängerung auch für den Arbeitnehmer. 
4. Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Die elektronische Form ist ausgeschlossen. 
5. Der Arbeitgeber ist berechtigt, den Arbeitnehmer mit Ausspruch einer Kündigung, gleichgültig von welcher 
Seite, bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses unter Fortzahlung der Bezüge und unter Anrechnung auf 
den Urlaubsanspruch und etwaige Zeitguthaben – auch vorübergehend – unwiderruflich von der Arbeit frei-
zustellen, wenn ein sachlicher Grund, insbesondere ein grober Vertragsverstoß gegeben ist (z. B. Geheim-
nisverrat, Konkurrenztätigkeit, strafbare Handlungen), der die Vertrauensgrundlage beeinträchtigt und der 
sachliche Grund das Beschäftigungsinteresse des Arbeitnehmers überwiegt. Gleiches gilt bei einem drin-
genden Verdacht eines gravierenden Vertragsverstoßes. 
6. Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des Monats, in dem der 
Arbeitnehmer die für ihn geltende Regelaltersgrenze für den Anspruch auf Regelaltersrente der gesetzlichen 
Rentenversicherung erreicht. 
7. Will der Arbeitnehmer im Fall der arbeitgeberseitigen Kündigung geltend machen, dass eine Kündigung 
sozial ungerechtfertigt oder aus anderen Gründen rechtsunwirksam ist, so gilt hierfür die Frist des § 4 Satz 1 
KSchG. Entsprechendes gilt nach § 4 Satz 2 KSchG für den Fall der Änderungskündigung. Bei Versäumung 
der Frist gilt die Kündigung als von Anfang an wirksam (§ 7 KSchG). Bei unverschuldeter Versäumung kann 
die Kündigungsschutzklage innerhalb von zwei Wochen auf Antrag vom Arbeitsgericht nachträglich zugelas-
sen werden. 

§ 10 Betriebliche Altersversorgung 

Die betriebliche Altersversorgung wird durchgeführt von ... 

§ 11 Anspruch auf Fortbildung 

Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf eine vom Arbeitgeber bereitgestellte Fortbildung zur/zum ... 

§ 12 Ausschlussklausel 

1. Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und solche, die mit dem Arbeitsverhältnis in Verbindung stehen, 
müssen innerhalb von 3 Monaten nach Fälligkeit in Textform gegenüber der anderen Vertragspartei geltend 
gemacht werden. Nicht innerhalb dieser Frist geltend gemachte Ansprüche verfallen. 
2. Lehnt die Gegenpartei den Anspruch ab oder erklärt sie sich nicht innerhalb von 2 Wochen nach der Gel-
tendmachung des Anspruchs, verfällt der Anspruch, wenn er nicht innerhalb von 3 Monaten nach der Ableh-
nung oder dem Fristablauf gerichtlich geltend gemacht wird. 
3. Die vorstehenden Regelungen gelten jeweils nicht für folgende Ansprüche: 
• Ansprüche, die vom rechtskräftigen Ausgang eines Kündigungsschutzverfahrens abhängen. Hier be-

ginnen vorstehende Fristen mit dem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens. 

• Ansprüche, die auf dem gesetzlichen Mindestlohn oder auf einem festgesetzten branchenspezifischen 
Mindestlohn beruhen oder einen solchen ersetzende Ansprüche betreffen, etwa auf Entgeltfortzahlung 
im Krankheitsfall oder Urlaubsentgelt 

• Ansprüche, die auf vorsätzlichen Handlungen beruhen 

• Ansprüche, die auf einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen 

• Ansprüche, die auf einer mindestens grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Arbeitgebers, seiner ge-
setzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen beruhen 

§ 13 Betriebliche und tarifliche Regelungen / Öffnungsklausel 

Zur Zeit des Vertragsabschlusses bestehen beim Arbeitgeber keine kollektivrechtlichen Regelungen (Tarif-
verträge, Betriebsvereinbarungen), die auf das Arbeitsverhältnis Anwendung finden. Sofern nachträglich 
tarifliche oder betriebliche Regelungen auf das Arbeitsverhältnis anzuwenden sind und soweit der Arbeit-
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nehmer vom persönlichen Anwendungsbereich erfasst ist, gehen diese Regelungen den Bestimmungen 
dieses Arbeitsvertrags und sonstigen arbeitsvertraglichen Abmachungen vor, auch wenn sie für den Arbeit-
nehmer im Einzelfall ungünstiger sind (Öffnungsklausel, Ausschluss des Günstigkeitsprinzips). Dies gilt bei-
spielsweise für Fragen der betrieblichen Ordnung, eine Änderung der betrieblichen Arbeitszeitgestaltung 
oder freiwilliger Sozialleistungen. Dieser Vorbehalt gilt auch für mehrfache Änderungen. 

§ 14 Nebenabreden / Schriftform 

1. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 
2. Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Die 
elektronische Form ist ausgeschlossen. 
3. Das Schriftformerfordernis gilt nicht für individuelle Vertragsabreden i. S. v. § 305b BGB mit einem vertre-
tungsbefugten Vertreter des Arbeitgebers. 
4. Im Übrigen kann das Formerfordernis nicht durch mündliche Vereinbarung, konkludentes Verhalten oder 
stillschweigend außer Kraft gesetzt werden. Auch die wiederholte Gewährung einer Leistung oder Vergüns-
tigung begründet einen Rechtsanspruch für die Zukunft nur bei Beachtung der Schriftform (Ausschluss be-
trieblicher Übung). 
5. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, verpflichten sich die Parteien, 
die unwirksame Bestimmung durch eine Vereinbarung zu ersetzen, die der unwirksamen Bestimmung in 
Interessenlage und Bedeutung möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt für den Fall, dass die Regelun-
gen dieses Vertrags eine von den Vertragsparteien nicht beabsichtigte Lücke aufweisen. 
 

.............................. .............................. 

Ort, Datum Ort, Datum 

.............................. .............................. 

Arbeitgeber Arbeitnehmer  


